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enthaltsräume auf massiven Fundamenten errichtet 
werden. Wird nicht über Winter gearbeitet, so ge
nügt es, die Unterkunfts- und • Aufenthaltsräume 
auf Pfählen zu errichten.

(3) Für die Bereitstellung von Aufenthaltsräumen 
in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstelle gilt weiter
hin die Verordnung vom 15. Juli 1950 über die Ge
stellung von Aufenthaltsräumen auf Baustellen 
einschl. der dazu erforderlichen sanitären Anlagen 
(GBl S. 684).

(4) Auf Zelte finden die Bestimmungen über die 
Mindesthöhe und den Luftraum (§ 4 Abs. 1) sowie 
über die Wände, Dächer und Decken (§ 4 Absätze 1 
und 3) keine Anwendung. Zelte sind nur in der 
Zeit vom 15. April bis 15. Oktober zulässig.

(5) Auf Wohnschiffe findet die Bestimmung über 
die Mindesthöhe der Unterkünfte (§ 4 Abs. 1) keine 
Anwendung.

(6) Sind auf der Baustelle mehrere Betriebe tätig, 
so können sie eine gemeinsame Unterkunft errich
ten. Für die Durchführung der für die gemeinsamen 
Unterkünfte geltenden Bestimmungen ist der Lei
ter des Hauptbetriebes verantwortlich.

§ 2
Anmeldepflicht

Die Betriebsleitung hat spätestens eine Woche 
vor Beginn der Arbeit auf einer Baustelle, auf der 
regelmäßig Arbeiter untergebracht werden sollen, 
die Lage der Baustelle, die Zahl der regelmäßig 
unterzubringenden Arbeiter, den Aufstellungsort 
und die Beschaffenheit der Unterkunft sowie den 
Namen des für die Durchführung dieser Arbeits
schutzbestimmung verantwortlichen Bauleiters bei 
der Arbeitsschutzinspektion anzumelden.

§ 3
Lage der Unterkunft

(1) Die Unterkunfts- und Aufenthaltsräume dür
fen höchstens 4 km von der Baustelle entfernt 
liegen und müssen gut erreichbar sein.

(2) Unter Gerüsten, in der unmittelbaren Nähe 
von Gerüsten, Maschinen, Aufzügen sowie in Räu
men, über denen Bauarbeiten vorgenommen wer
den, dürfen Unterkunftsräume nicht errichtet 
werden.

(3) Werden statt einer besonders für diesen Zweck 
zu errichtenden Unterkunft Räume in vorhandenen 
Gebäuden benutzt, so gilt diese Arbeitsschutz
bestimmung sinngemäß. Die benutzten Räume müs
sen den Bestimmungen der Bauaufsicht für Wohn- 
räume entsprechen.

§ 4
Bauliche Ausführung

(1) Alle Unterkünfte (Tages- und Schlafräume) 
müssen im Mittel mindestens 2,3 m hoch und mit 
wetterdichten Wänden und Dächern versehen sein. I 
Der Fußboden muß dicht und trocken sein. Für I

I jeden Beschäftigten ist in den Schlaf räumen ein 
! Luftraum von mindestens 10 cbm (in Wohnwagen 
! 5 cbm) vorzusehen.

(2) In Zelten ist durch Einbau von Luftklappen 
für ausreichende Belüftung zu sorgen.

(3) Wände und Decken sind mit heller Farbe zu 
streichen.

(4) Die Außentüren müssen dicht und verschließ
bar sein und möglichst von der Wetterseite abge
wandt liegen.

(5) Wohnwagen müssen bequem und sicher (durch 
Stufenleiter od. dgl.) zugänglich sein und zur Ret
tung bei Gefahr möglichst gegenüber dem Eingang 
einen Notausgang (Klapptür, ausreichend großes 
Fenster) besitzen. In den Wohnwagen muß in einer 
Breite von mindestens 75 cm ein Mittelgang frei 
bleiben.

(6) In Wohnwagen sind in der Decke oder in den 
Seitenwänden dicht unterhalb der Decke Lüftungs
einrichtungen anzubringen.

(7) Die Unterkünfte sind durch Fenster ausrei
chend zu erhellen (Mindestgröße ein Zehntel der 
Fußbodenfläche). Die Fenster müssen zügdicht 
schließen und sich zur Lüftung leicht öffnen lassen; 
sie sind mit Vorhängen zu versehen.

(8) Zur ausreichenden Erwärmung der Räume in 
der kalten Jahreszeit ist eine Heizvorrichtung 
feuersicher aufzustellen. Für guten Abzug der 
Rauchgase ist zu sorgen. Holz und Kohlen dürfen 
in den Räumen nur für den Tagesbedarf gelagert 
werden. Die Heizung ist bei einer Außentemperatur 
von weniger als 10° C in Betrieb zu setzen.

§ 5
Einrichtung und Benutzung

(1) Für Männer und Frauen sind gesonderte 
Schlafräume vorzusehen. In einem Schlafraum 
sollen höchstens sechs Beschäftigte untergebracht 
werden, bei Schichtarbeit möglichst Beschäftigte 
mit gleicher Schicht.

(2) Jedem Beschäftigten ist eine Bettstelle aus 
Metall oder gehobeltem Holz, die vom Fußboden 
durch einen mindestens 30 cm hohen Luftraum 
getrennt ist, zur Verfügung zu stellen. Die Betten 
müssen von der Längsseite aus zugänglich sein.

(3) Die Bettstelle muß wenigstens mit einem 
Strohsack, einem Kopfkissen sowie zwei Woll
decken, in der kalten Jahreszeit drei Wolldecken, 
ausgestattet sein. Für jedes Bett sind ein Laken und 
je ein Bezug für das Kopfkissen und für die Decken 
oder das Oberbett zu liefern.

(4) Jedem neu eintretenden Beschäftigten ist ein 
mit frischem Stroh und sauberer Bettwäsche ver
sehenes Bett zu geben.

(5) Zur Aufbewahrung seiner Nahrungsmittel und 
Eßgeräte, seiner Kleidung und Wäsche ist jedem 
Insassen der Unterkunft ein verschließbares Be
hältnis zur Verfügung zu stellen.


